Erklarung

nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 des Gesetzes zur Bekimpfung der Schwarzarbeit und illegalen
Beschaftigung (Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz — SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBL. | S.
1842) fiir die BaumaRRnahme der

Die Firma:

1. erklart, dass sie das Gesetz zur Bekdmpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschéaftigung
(Schwarzarbeitsbekdampfungsgesetz — SchwarzArbG) in der geltenden Fassung beachtet.

2. erklart hiermit, dass die Voraussetzungen fiir einen Ausschluss nach §21 Abs. 1 Satz 1 oder
2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz (SchwarzArbG) nicht vorliegen.

Ort, Datum, Name des Erklarenden nach § 126b BGB



	1: 
	2: 
	3: 
	Ort Datum Name des Erklärenden nach  126b BGB: 
	Text1: 
	Text2: 


